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 Veröffentlicht am 15.10.2003

Norm

ABGB §869

ABS 1995 Art4 Abs5

KSchG §6 Abs3

VersVG §8

Rechtssatz

Gegenüber dem Bestimmtheits- bzw Bestimmbarkeitsgebot des §869 ABGB sieht das Konsumentenschutzgesetz zwar

einen Schutz des Verbrauchers bei Verwendung von an und für sich durchaus bestimmten bzw bestimmbaren

Vertragsbedingungen vor, die aber vom Verbraucher aufgrund seiner geschäftlichen Unerfahrenheit in ihrer Tragweite

nicht verstanden werden; ist jedoch eine Bedingung- wie hier- (Verp<ichtung zur Rückzahlung eines gewährten

Rabattes) von vornherein nicht bestimmt bzw bestimmbar, so greift der Schutz des Konsumentenschutzgsetzes noch

gar nicht ein.
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